
1. Der Rat bestellt alle Mitglieder der Ausschüsse (Ratsmitglieder und sachkundige Bürger) zu 
stellvertretenden Ausschussmitgliedern für die Ausschüsse, denen sie selbst nicht angehören. 

 
2. Darüber hinaus bestellt der Rat für folgende Ausschüsse stellvertretende sachkundige Bürger: 

 
Ausschuss für Bau und Verkehr 
SPD Jüdes, Frederic 
 
Ausschuss für Planung, Umwelt und Erneuerbare Energien 
CDU Korzonek, Daniel 
CDU Schumacher, Markus 
CDU Ahr, Johannes 
CDU Quadt, Christina 
Grüne Schnorrenberg, Thomas 
Grüne Henders, Ulrich 
SPD Claus, Axel jun. 
FDP Müllensieper, Susanne 
BfE Rellecke, Elisabeth 
 
Betriebsausschuss 
CDU Meis, Jürgen 
SPD Koch, Sascha 
 
Ausschuss für Jugend, Integration Senioren und Soziales 
CDU Häusler, Markus 
Grüne Berger, Elke 
SPD Gerlach, Carola 
BfE Meeser, Rita 
UWG Jansen, Ulrike 
 
Schulausschuss 
CDU Koch, Renate 
CDU Reuter, Diana 
SPD Kavas, Merve 
BfE Reif, Karin 
 
Ausschuss für Wirtschaft, Marketing und Tourismus 
CDU Viehof, Daniela 
CDU Ahr, Ulrich 
CDU Winkels. Bernhard 
CDU Koch, Renate 
CDU Ahr, Johannes 
Grüne Schnorrenberg, Thomas 
FDP Müllensieper, Susanne 
 
Ausschuss für Kultur, Sport, Markt und Kirmes 
CDU Kolf, Stefanie 
CDU Lukas, Günter 
CDU Häusler, Markus 
CDU Schönenberg-Klein, Stefanie 
Grüne Terlinden, Jörg 
SPD Jung, Markus 
BfE Strüder, Gisela 
UWG Impram, Nazmi 
 

3. Gem. § 58 Abs. 1 GO beschließt der Rat folgende Vertretungsregelung: 
 



a. Die Ausschussmitglieder einer Fraktion (sachkundige Bürger und Ratsmitglieder), die dem 
jeweiligen Ausschuss nicht angehören, bilden eine Gruppe von Vertretern, aus der in  
alphabetischer Reihenfolge ein Ausschussmitglied dieser Fraktion vertreten werden darf. Die 
Vertretung eines Ratsmitgliedes durch einen sachkundigen Bürger ist nur zulässig, solange 
die Zahl der sachkundigen Bürger die Zahl der Ratsmitglieder in den einzelnen Ausschüssen 
nicht erreicht.  

 
b. Unter 2. bestellte stellvertretende sachkundige Bürger einer Fraktion sind nur zur Vertretung 

von sachkundigen Bürgern dieser Fraktion im jeweiligen Ausschuss berechtigt. 
 
Im Falle eines Fraktionsaustritts oder –ausschlusses erlischt das Vertretungsrecht. Bei einem 
Fraktionswechsel kann das Vertretungsrecht nach entsprechender schriftlicher Mitteilung der 
aufnehmenden Fraktion nur für diese wahrgenommen werden. 
 
 


	Beschlußvorschlag

